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Protokoll 
 

 

 

über die am Dienstag, den 24. März 2015, von 18.00 Uhr bis 22.10 Uhr im Sitzungszimmer 

des Kommunalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan Seiwald 

abgehaltene 

 

 

47. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 
 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Simon Aschaber, Reinhold Dessl, Mag. Helga 

Embacher, Alois Foidl, August Golser, Johann Grander, Christine 

Gschnaller, Mag. Leo Hofinger, Renate Kammerlander, Manfred 

Kecht, Heribert Mariacher, Doris Reiter, Leo Resch, Robert Steger, 

Franz Viertl, Peter Wallner, Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Andrea Hauser (Ersatz: Franz Viertl [entschuldigt auch das Ersatz-

mitglied Carlos Kammerlander]), Ing. Manfred Keuschnigg (Ersatz: 

Doris Reiter), Christine Bernhofer (Ersatz: Reinhold Dessl) 

 

Nicht entschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

 

 

www.st.johann.tirol 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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Tagesordnung 
 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

 Präsentation: adeo Alpin St. Johann in Tirol 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 
 

1) Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 

2014 (§ 108 TGO 2001) samt Bericht des Obmanns des Überprüfungsausschusses 

über die erfolgte Vorprüfung des Rechnungsabschlusses (§ 111 TGO 2001) 

2) Erlassung eines Halte- und Parkverbots im Bereich Farberweg/Innsbruckerstraße 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauauschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Elisabeth Steinwender 

b) Mag. Verena Ehammer/Veronika Brüggl 

c) Simone Stampfer/Thomas Klausner 

d) Franz Niederstrasser/Christian Lackner 

2) Gst. 2761/4 und 2771/27 (miles group gmbh) 

a) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts 

b) Änderung des Flächenwidmungsplans 

c) Erlassung eines Bebauungsplans 

3) Gst. 2847/12 und 2847/13 (Christian Lackner) 

a) Änderung des Flächenwidmungsplans 

b) Erlassung eines Bebauungsplans 

4) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 1849/8 (Elisabeth Steinwender) 

b) Gst. 3468/1, 3469/3 und 3469/4 (Simone Stampfer/Thomas Klausner) 

c) Gst. 3067/1, 3067/4 und 6005/4 (Josef Reiter) 
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d) Gst. 2918/31 (Johann Mayr/Josef Mayr) 

e) Gst. 517/1 (Mag. Verena Ehammer/Veronika Brüggl) 

f) Gst. 2758/2 (Explorer Hotels) 

5) Stellungnahme zur Erlassung eines Bebauungsplans für das Gst. 2758/2 (Explorer 

Hotels) 

 

2) Straßenausschuss 

a) Gehsteigsanierung: Entfernung und Neupflanzung von Bäumen bei der Antonius-

kapelle 

b) Vergabe eines Auftrags: LED-Straßenbeleuchtung 

c) Umbenennung von Straßennamen 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

V. Erörterung: Erwerb von Grundstücken 
 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 
 

Am Beginn der Sitzung sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

 Präsentation: adeo Alpin St. Johann in Tirol 

 

Mag. Richard Dierl, Dipl.-Ing. Roman Kaindl und Hermann Maier präsentieren das 

geplante Projekt „adeo Alpin St. Johann in Tirol“ unter Zuhilfenahme von mehreren 

Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert werden. 

 

Auszüge aus den Präsentationen sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A 

angehängt. 

 

Eine Frage von Heribert Mariacher erhellt, dass das Hotel das ganze Jahr über ge-

öffnet sein soll. Hermann Maier unterstreicht den Charakter als „zweisaisonal[en]“ 

Betrieb, darüber werde mit diesem Konzept „leistbares Schifahren“ verfolgt. 

 

Die Präsentation endet um 18.40 Uhr. 
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Die Sitzung wird mit den Verhandlungsgegenständen III.2.a), III.2.b) und III.2.c) 
fortgesetzt. Im Anschluss daran wird Tagesordnungspunkt II. behandelt. 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstands 
 

1) Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 

2014 (§ 108 TGO 2001) samt Bericht des Obmanns des Überprüfungsausschusses 

über die erfolgte Vorprüfung des Rechnungsabschlusses (§ 111 TGO 2001) 

 

Gemäß § 108 Abs 2 TGO 2001 übernimmt der erste Bürgermeister-Stellvertreter  

Dr. Georg Zimmermann während des Tagesordnungspunktes über den Rechnungsab-

schluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2014 den Vorsitz im Gemeinderat. 

 

Dr. Georg Zimmermann, gleichzeitig Obmann des Finanzausschusses, erläutert den 

Rechnungsabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2014 mittels einer Power-

Point-Präsentation, welche an die Wand des Sitzungszimmers projiziert wird. Im An-

schluss daran erfolgt ein Vortrag des Finanzverwalters, gleichfalls mithilfe einer an die 

Wand des Sitzungszimmers projizierten PowerPoint-Präsentation. 

 

Auszüge aus diesen Präsentationen sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage C 

angehängt. 

 

Wahlkampf I. Johann Grander spricht insgesamt von einem „tolle[n] Ergebnis“. Die 

Gemeinderatswahlen 2016 dürften indes nicht dazu führen, dass wichtige Projekte der 

Projekte der Gemeinde auf der Strecke bleiben. Auch Heribert Mariacher bezieht sich 

auf den bevorstehenden Urnengang: Keinesfalls sollten allfällige Segnungen für das 

Wahlvolk mit der sogenannten „Gießkanne“ verteilt werden. Der Bürgermeister hält 

dem entgegen, es sei an keine „Wahlzuckerln“ gedacht. 

 

Während der Beratung und Beschlussfassung (20.12 Uhr bis 20.19 Uhr) verlässt der 

Bürgermeister gemäß § 108 Abs 2 2. Satz letzter Fall TGO 2001 den Raum. Es sind 18 

Gemeinderäte anwesend. Das Ersatzmitglied des Bürgermeisters ist nicht anwesend. 

 

Johann Grander verliest die Niederschrift über die 34. Überprüfungsausschusssitzung 

vom 5. März 2015, anlässlich derer eine Vorprüfung des Rechnungsabschlusses erfolgt 

war. (Die Vorprüfung des Rechnungsabschlusses – diese dient gemäß § 111 Abs 2 
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TGO 2001 der Kontrolle der Einhaltung des Voranschlages und der Aufklärung 

erheblicher Abweichungen, der Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit 

sowie der Gesetzmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Einnahmen und der Ausgaben – 

hatte keinen grundsätzlichen Grund zu Bedenken ergeben.) 

 

Beschluss (18:0): 
 

Dem Rechnungsabschluss für das abgelaufene Haushaltsjahr 2014 wird gemäß § 108 

Abs 3 TGO 2001 die Entlastung erteilt, da die Überprüfung des Rechnungsabschlusses 

keinen Grund zu Bedenken ergeben hat. 

 

Dem Rechnungsabschluss 2014 liegen nachstehende Parameter zu Grunde (§ 108  

Abs 2 letzter Satz TGO 2001): 

 

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushaltes (alle Beträge in EUR) 

 

Einnahmenvorschreibung 27.930.380,59 

Ausgabenvorschreibung 25.739.909,87 

 

Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushaltes (alle Beträge in EUR) 

 

Einnahmenvorschreibung 3.554.728,89 

Ausgabenvorschreibung 3.910.789,04 

 

Rechnungsergebnis des ordentlichen Haushaltes 2.190.470,72 

Rechnungsergebnis des außerordentlichen Haus-
haltes – 356.060,15 

Gesamtes Rechnungsergebnis 1.834.410,57 

Kassenbestand zum 31. Dezember 2014 3.327.507,91 
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Beschluss (18:0): 
 

Die im Rechnungsabschluss 2014 auf den Seiten 10 bis 15 ausgewiesenen Abwei-

chungen gegenüber dem Voranschlag werden genehmigt. 

 

Beschluss (18:0): 
 

Die Vornahme von Kontotransfers im Gemeindehaushalt (Übertragung von freien Mit-

teln eines Kontos auf andere Konten in 50 Fällen mit dem Zweck, entsprechende Be-

deckungen zu ermöglichen) wird nachträglich genehmigt. 

 

Der Bürgermeister kommt um 20.19 Uhr wieder zur Gemeinderatssitzung und über-

nimmt deren Vorsitz. Es sind 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

2) Erlassung eines Halte- und Parkverbots im Bereich Farberweg/Innsbruckerstraße 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Beschluss des Gemeinderats vom 24. Februar 2015 zu Tagesordnungspunkt II.3) 
Erlassung eines Halte- und Parkverbots im Bereich Farberweg/Innsbruckerstraße wird 

aufgehoben. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Verordnung 
 

Gemäß §§ 43 Abs 1 lit b Z 1 und 94d Z 4 lit a Straßenverkehrsordnung StVO 1960, 

BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. Nr. I 88/2014, wird aus Gründen der Sicher-

heit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, folgende Verkehrsmaßnahme verfügt: 

 

§ 1. Für einen Teil des Kreuzungsbereichs Farberweg/Innsbruckerstraße wird ein Hal-

te- und Parkverbot verordnet. 

 

§ 2. (1) Folgende Straßenverkehrszeichen und Zusatztafeln sind anzubringen: 
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1. Vorschriftszeichen „Halten und Parken verboten“ (§ 52 lit a Z 13b StVO 1960) 

 

 
 

Zusatztafel gemäß § 54 Abs 1 StVO 1960 

 

↔ 
12 m 

 

(2) Die genaue Position des Straßenverkehrszeichens und des Hinweiszeichens ergibt 

sich aus Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls, welche einen Bestandteil dieser 

Verordnung darstellt. 

 

§ 3. Diese Verordnung ist durch die in § 2 näher genannten Straßenverkehrszeichen 

und Zusatztafeln kundzumachen und tritt mit deren Anbringung in Kraft. 

 

Der Gemeinderat hält fest, dass das Anhörungsverfahren gemäß § 94f Abs 1 lit b Z 2 

StVO (Mitwirkung) durchgeführt worden ist. 

 

Diese Verordnung enthält eine Anlage (= Anlage D des Gemeinderatsprotokolls vom 

24. März 2015). 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 
 

1) Bauausschuss 

1) Abschluss von Raumordnungsverträgen: 

a) Elisabeth Steinwender 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags laut Anlage E dieses Gemeinde-

ratsprotokolls wird genehmigt. 
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b) Mag. Verena Ehammer/Veronika Brüggl 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags laut Anlage F dieses Gemeinde-

ratsprotokolls wird genehmigt. 

 

c) Simone Stampfer/Thomas Klausner 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags laut Anlage G dieses Gemeinde-

ratsprotokolls wird genehmigt. 

 

d) Franz Niederstrasser/Christian Lackner 

 

Beschluss (19:0): 
 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags laut Anlage H dieses Gemeinde-

ratsprotokolls wird genehmigt. 

 

2) Gst. 2761/4 und 2771/27 (miles group gmbh) 

a) Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [Johann Grander abwesend] 
 

Bei den Gst. 2761/4 und 2771/27 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen 

Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für überwiegende tou-

ristische Nutzung beim Gst. 2761/4 mit der Indexziffer T 2, der Zeitstufe 
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ZA und der Baudichtestufe D3 gemäß den Bestimmungen des örtlichen 

Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 

o Festlegung der Indexziffer T 2: Beschränkung auf rein betriebliche Nut-

zung, Beschränkung der reinen Wohnnutzung zur Vermeidung von Nut-

zungskonflikten 

o Ausweisung eines Entwicklungsbereichs für überwiegende Sondernutzung 

des Gst. 2771/27 mit der Indexziffer S 3, der Zeitstufe ZA und der Bau-

dichtestufe D- gemäß den Bestimmungen des örtlichen Raumordnungs-

konzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol 

o Festlegung der Indexziffer S 3: Parkplatz 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls er-

sichtlich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

b) Änderung des Flächenwidmungsplans 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [Johann Grander abwesend] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 2761/4 von Sonderfläche Parkplatz in Sonderfläche 

Beherbergungsgroßbetrieb (SB-3) mit folgenden Festlegungen gemäß § 48 

Abs 3 TROG 2011: zulässige Höchstzahl an Betten: 190, zulässige Höchst-

zahl an Räumen zur Beherbergung von Gästen: 87 
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Der Planungsbereich ist in Anlage J (Julius) dieses Gemeinderatsprotokolls 

ersichtlich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

c) Erlassung eines Bebauungsplans 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [Johann Grander abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für das Gst. 2761/4 des Dr. Erich Ortner vom 

11. März 2015 („07/2015 Adeo“) wird gemäß § 66 Abs 1 erster Satz TROG 

2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Gemäß § 66 Abs 2 

TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auflegung des Entwurfes 

nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig der Beschluss über die 

Erlassung des Bebauungsplans; dieser Beschluss wird jedoch nur 

rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine 

Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle 

abgegeben wurde. 

 

3) Gst. 2847/12 und 2847/13 (Christian Lackner) 

a) Änderung des Flächenwidmungsplans 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 
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Beschluss (19:0): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung der Gst. 2847/12 und 2847/13 von Freiland in Wohngebiet  

(§ 38 Abs 1 TROG) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage K dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

b) Erlassung eines Bebauungsplans 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (17:0): [zwei Gemeinderäte abwesend] 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans für die Gst. 2847/12 und 2847/13 des  

Dr. Erich Ortner vom 11. März 2015 („06/2015 Lackner“) wird gemäß § 66 Abs 1 

erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. 

Gemäß § 66 Abs 2 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die 

Auflegung des Entwurfes nach § 66 Abs 1 erster Satz TROG 2011 gleichzeitig 

der Beschluss über die Erlassung des Bebauungsplans; dieser Beschluss wird 

jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und 

Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu 

berechtigten Person oder Stelle abgegeben wurde. 
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4) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 1849/8 (Elisabeth Steinwender) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [Bgm. Mag. Stefan Seiwald abwesend] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 1849/8 von Freiland in Wohngebiet (§ 38 Abs 1 

TROG) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage L dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

b) Gst. 3468/1, 3469/3 und 3469/4 (Simone Stampfer/Thomas Klausner) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 
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Beschluss (18:1): 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3468/1 und der Gst. 3469/3 und 3469/4 

von Freiland in Wohngebiet (§ 38 Abs 1 TROG) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage M dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

c) Gst. 3067/1, 3067/4 und 6005/4 (Josef Reiter) 

 

Dieser Verhandlungsgegenstand wird von der Tagesordnung abgesetzt. Ein 

Widerspruch gemäß § 43 Abs 3 lit a TGO 2001 erfolgt nicht. 

 

d) Gst. 2918/31 (Johann Mayr/Josef Mayr) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [ein Gemeinderat abwesend] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. 2918/31von Sonderfläche Einkaufszentrum 

(Betriebstyp A, zulässiges Höchstausmaß der Kundenfläche: 5.100 m², 
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Angebot von Lebensmitteln: zulässig, Höchstmaß jenes Teil der 

Kundenfläche, auf dem Lebensmittel angeboten werden dürfen: 5.100 m²) in 

Sonderfläche Einkaufszentrum (Betriebstyp A, zulässiges Höchstausmaß 

der Kundenfläche:1.140 m², Angebot von Lebensmitteln: zulässig, 

Höchstmaß jenes Teil der Kundenfläche, auf dem Lebensmittel angeboten 

werden dürfen: 1.140 m²) 
 

Der Planungsbereich ist in Anlage N dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

e) Gst. 517/1 (Mag. Verena Ehammer/Veronika Brüggl) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [ein Gemeinderat abwesend] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 517/1 von Freiland in Wohngebiet (§ 38 

Abs 1 TROG) 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 517/1 von Wohngebiet in Freiland (§ 41 

TROG) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage O (Otto) dieses Gemeinderatsprotokolls er-

sichtlich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
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Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

f) Gst. 2758/2 (Explorer Hotels) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [ein Gemeinderat abwesend] 
 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2758/2 von Sonderfläche Parkplatz in 

Sonderfläche Beherbergungsgroßbetrieb (SB-2) mit folgenden Festlegungen 

gemäß § 48 Abs 3 TROG 2011: zulässige Höchstzahl an Betten: 200, zu-

lässige Höchstzahl an Räumen zur Beherbergung von Gästen: 100 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage P dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 
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5) Stellungnahme zur Erlassung eines Bebauungsplans für das Gst. 2758/2 (Explorer 

Hotels) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers proji-

ziert werden. Der Amtsleiter verliest die Stellungnahme von Josef Grander. 

 

Beschluss (18:0): [ein Gemeinderat abwesend] 
 

Der Stellungnahme von Josef Grander vom 5. Jänner 2015 wird keine Folge gege-

ben, und der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 2758/2 des  

Dr. Erich Ortner vom 10. November 2014 („14/2014 Explorer Hotel“) in der Fassung 

des Gemeinderatsbeschlusses vom 16. Dezember 2014 wird erlassen.  

 

2) Straßenausschuss 

1) Gehsteigsanierung: Entfernung und Neupflanzung von Bäumen bei der Antonius-

kapelle 

 

Walter Noggler berichtet. 

 

Beschluss (17:0): [Mag. Helga Embacher, Mag. Leo Hofinger abwesend] 
 

Im Zuge der Gehsteigsanierung bei der Antoniuskapelle werden die zwei bestehen-

den Bäume durch vier neue Bäume (rotblättrige Ahorne) ersetzt. 

 

2) Vergabe eines Auftrags: LED-Straßenbeleuchtung 

 

Alexander Hronek erläutert den Sachverhalt. 

 

Beschluss (19:0): 
 

Für die Umrüstung der bestehenden Straßenbeleuchtung auf Leuchtdioden (LED – 

light-emitting diode) werden brutto EUR 481.161,24 freigegeben. Der entsprechen-

de Auftrag wird an die Bestbieterin Exterior Licht „Ideenmanufaktur“ GmbH, Linzer-

straße 83, 4600 Wels (FN 287882 g), vergeben. 2015 werden brutto  

EUR 300.000,00 fällig, die Restzahlung erfolgt 2016. 

HHSt. 816-005001 
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3) Umbenennung von Straßennamen 

 

Beschluss (19:0): 
 

VERORDNUNG 
 

Aufgrund des Gesetzes vom 20. November 1991 über die Bezeichnung von Ver-

kehrsflächen und die Nummerierung von Gebäuden wird verordnet: 

 

Bezeichnung von Verkehrsflächen 
 

§ 1. (1) Die in der Anlage zu dieser Verordnung durch verschiedene Farben darge-

stellten Verkehrsflächen erhalten die nachstehenden Bezeichnungen: 

 

 grün: Berglehen 

 braun: Hornweg 

 schwarz: Sonnleitenweg 

 

(2) Die in Abs 1 bezeichnete Anlage (= Anlage B des Gemeinderatsprotokolls vom 

24. März 2015) stellt einen Bestandteil dieser Verordnung dar. 

 

§ 2. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2016 in Kraft. 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Wahlkampf II. „Nachdem die Betroffenen da“ (im Zuhörerraum) „sind“, erkundigt sich Jo-

hann Grander nach dem Planungsstand beim „Baulos 10“ (Abwasserprojekt „St. Johann in 

Tirol – Außenbereiche Ost“ – Projektbereich: alle noch nicht abwassertechnisch erschlos-

senen Gebiete in den Ortsteilen Winkl-Schattseite und Winkl-Sonnseite bis zur Gemeinde-

grenze nach Fieberbrunn [Bicheln, Alpbach, Fuchsham, Jodler, Mühlbach, Raidler, Moo-

sen, Egg, Notheggen, Trattberg, Hechenleiten, Unterleiten]). 

 

Alois Foidl, Obmann des Wasser- und Kanalausschusses, antwortet, es habe im Aus-

schuss befürwortende Vorberatungen gegeben. Der Bürgermeister und später auch Heri-

bert Mariacher erkennen in der Anfrage von Johann Grander („Nachdem die Betroffenen 

da sind…“) einen Konnex zur bevorstehenden Gemeinderatswahl 2016 und kritisieren die-
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sen Stil. Johann Grander verteidigt unterdessen seine Vorgangsweise. Es müsse ihm mög-

lich sein, eine Anfrage zu stellen, da er den Inhalt der Ausschussberatungen ja nicht ken-

ne. Abschließend führt der Bürgermeister aus, der Gemeinderat werde in einer seiner fol-

genden Sitzungen über diese Angelegenheit befinden. 

 

V. Erörterung: Erwerb von Grundstücken 
 

Beschluss (19:0): 
 

Gemäß § 36 Abs 3 TGO 2001 wird die Öffentlichkeit für die Dauer der Beratung und Be-

schlussfassung über den Verhandlungsgegenstand „V. Erörterung: Erwerb von Grundstü-

cken“ ausgeschlossen. 

 

Beschluss: 
 

Der Abschluss des Kaufvertrags mit der Österreichischen Bundesforste AG laut Anlage Q 

dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

Beschluss: 
 

Der Abschluss des Zusatzes zum Kaufvertrag mit der Österreichischen Bundesforste AG 

laut Anlage R dieses Gemeinderatsprotokolls wird genehmigt. 

 

Beschluss: 
 

Der Bürgermeister erhält ein umfassendes Verhandlungsmandat für einen allfälligen Er-

werb des Gst. 114/6. 

 

Dieses Protokoll enthält 18 Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 24. März 2015 
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Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer: Gemeinderäte: 

 


















































































































